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Anordnung
über den Übergang der Vereinigungen Volkseige
ner Betriebe im Bereich des Landwirtschaftsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik zur wirt
schaftlichen Rechnungsführung.

Vom 23. November 1964

Auf Grund der §§ 1 und 59 Abs. 1 der Anordnung 
vom 8. Februar 1964 über die Finanzierung der Ver
einigungen' Volkseigener Betriebe und deren volks
eigene Betriebe im Bereich der Land- und Forstwirt
schaft (GBl. Ill S. 121) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

Geltungsbereich

§ 1

(1) Diese Anordnung gilt für die 
WB Tierzucht 
WB Meliorationen 
WB Binnenfischerei 
WB Landtechnische Instandsetzung 
WB Forstwirtschaft Waren 
WB Forstwirtschaft Potsdam 
WB Forstwirtschaft Cottbus 
WB Forstwirtschaft Karl-Marx-Stadt 
Güterdirektion der Deutschen Akademie der 
Landwh-tschaftswissenschaften zu Berlin 
(DAL)

Bezirksdirektionen VEG (BD VEG)

und deren volkseigene Betriebe und Einrichtungen so
wie der § 11 dieser Anordnung für die WB Saat- und 
Pflanzgut, die WB Forstwirtschaft Suhl und deren 
Betriebe und Einrichtungen.

(2) Im folgenden sind unter der Bezeichnung „WB“ 
die im Abs. 1 genannten ökonomischen Führungs
organe und unter der Bezeichnung „Generaldirektor“ 
auch Hauptdirektoren zu verstehen.

§ 2

(1) Die im § 1 genannten Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe arbeiten ab 1. Januar 1965 nach der wirt
schaftlichen Rechnungsführung.

(2) Für den im § 1 genannten Geltungsbereich ist 
unter Berücksichtigung der §§ 5 und 11 dieser Anord
nung die Anordnung vom 8. Februar 1964 über die 
Finanzierung der Vereinigungen Volkseigener Betriebe 
und deren volkseigene Betriebe im Bereich der Land- 
und Forstwirtschaft anzuwenden.

Ubergangsregelung

§3
Finanzielle Überhänge aus dem Jahre 1954

Alle im Jahre 1965 eingehenden bzw. noch zu zah
lenden Überhänge aus dem Jahre 1964 sind mit dem 
Haushalt abzuwickeln, mit dem die WB. der Betrieb 
und die staatliche Einrichtung im Jahre 1964 ver
bunden waren bzw. dem im Jahre 1964 die Einnah
men zuflossen und der die Ausgaben bereitzustellen 
hatte.
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